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Zur Kenntnis: An die Kontrollorgane 

 

 

 

 

 

 

Rundschreiben Nr. 24/2021 

 

Finanzierung der Leihbücher – Überbrückung Finanzierungsengpässe 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

 

mit Bezug auf die von der Abteilung Bildungsförderung mit E-Mail vom 26. April 2021 angekündigten 

Kürzungen betreffend die Fonds für Leihbücher ist es mir ein Anliegen, einige Lösungsansätze für die daraus 

resultierenden finanziellen Engpässe für den Ankauf der Leihbücher aufzuzeigen. 

 

In erster Linie sollte natürlich sorgfältig überprüft werden, ob, auf Grund des Gebrauchszustands der Bücher, 

mehr aber noch auf Grund einer effektiven häufigen Verwendung im Unterricht, Leihbücher und Arbeitshefte 

angekauft werden müssen. Eine mehrjährige Verwendung von Büchern kann Einsparungspotential mit sich 

bringen. 

 

Die Restbeträge der Zuweisungen für die Auszahlung des sogenannten „Bücherschecks“ können dann für den 

Ankauf von Leihbüchern verwendet werden, wenn die entsprechende Zustimmung der Abteilung 

Bildungsförderung vorliegt. 

 

Außerdem können die Schulen im eigenen Ermessen und bei Notwendigkeit, Mittel aus der ordentlichen 

Zuweisung für die Anschaffung von Leihbüchern oder Arbeitsheften verwenden. Auch die Mittel aus den 

zusätzlichen Zuweisungen für die laufenden Ausgaben, können unter Beachtung der genannten Bedingungen 

genutzt werden. 

 

Was die Finanzmittel für die zusätzliche Reinigung im Zusammenhang mit dem Covid-19-Notstand betrifft, so 

sind diese vorrangig für den zugewiesenen Bereich zu verwenden. Wir bemühen uns aber auch um die 

Möglichkeit, diese Bindung aufzuheben und Restbeträge zur Verwendung frei zu geben. Sobald es dazu 

nähere Informationen gibt, informieren wie Sie darüber.  

 

Bitte sehen Sie davon ab, die Kosten für Leihbücher und Arbeitshefte über Schülerbeiträge oder Direktankäufe 

durch die Familien zu decken.  
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Die Landesdirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   SIGRUN FALKENSTEINER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-FLKSRN75L71B220D

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  10aad33

unterzeichnet am / sottoscritto il:   20.05.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 20.05.2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20.05.2021
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